
 
  
 
 
 
 

    
 
 

 

 
 

Amtsgericht Königs Wusterhausen 

Zwangsversteigerungsabteilung 

Schlossplatz 4 

15711 Königs Wusterhausen 

 

 
 
 

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) i.S.d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einem Ein-
familienhaus (Reihenmittelhaus) bebaute Grundstück in 12529 Schönefeld OT Großzieth-
en, Schwarzer Weg 11. 
 

 
 
Aktenzeichen: 8 K 93/20 
 
Gemarkung: Großziethen 
 
Flur: 4 
 
Flurstück: 32/11 

 

 

Der Verkehrswert des unbelasteten1 Grundstücks wurde zum Stichtag 21.04.2021 er-
mittelt mit rd. 
 

335.000,00 € 
 

Hinweis: Die Verkehrswertermittlung erfolgt auf der Grundlage einer Außenbesichtigung. 
 

Ausfertigung Nr. 5 
Dieses Gutachten besteht aus 50 Seiten inkl. 6 Anlagen mit insgesamt 30 Seiten. Das Gutachten wurde in 
sechs Ausfertigungen erstellt, davon eine in digitaler Form und eine für meine Unterlagen. 
  

 
1 Ein eventuell sich ergebender Einfluss aus Rechten in Abt. II und Verbindlichkeiten in Abt. III des Grundbuchs sowie nicht eingetrage-

ne Rechte und Lasten bleiben in dieser Wertermittlung unberücksichtigt. 
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Exposé 8 K 93/20  
 

Straßenansicht 
 

Straßenansicht 
 

Ausschnitt Katasterkarte, Kennzeich-
nung Bewertungsobjekt (gelb)

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Großziethen, 
Blatt 1714, lfd. Nr. 2 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Großziethen, Flur 4,  
Flurstück 32/11 (153 m²) 

Objektadresse: 
 

Schwarzer Weg 11, 
12529 Schönefeld OT Großziethen 

Grundstückszuschnitt: Straßenfront: ca. 5,5 m;  
mittlere Tiefe: ca. 26 m 

Bebauung: Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) 

Baujahr: 
 

1995 (gemäß Bauakte) 

Ausführung: Auf Grund der Außenbesichtigung ist kei-
ne Angabe möglich. 

Raumaufteilung: 
 

Siehe Grundriss in Anlage 4 des Gutach-
tens. Die Wohnfläche beträgt gemäß vor-
liegender Unterlagen 100,09 m².  

Baumängel/ 
Bauschäden: 
 

siehe Gutachten 
 

Nutzung: 
 

Wohnen 

Vertragsgegenstand:     Das Bewertungsobjekt ist am Wertermitt-
lungsstichtag vermietet. 

örtliche Lage: Das Bewertungsobjekt befindet sich in 
Großziethen, einem Ortsteil der Gemein-
de Schönefeld. Das Gemeindezentrum ist 
ca. 8 km entfernt. Geschäfte des täglichen 
Bedarfs, Schulen, Ärzte, sowie öffentliche 
Verkehrsmittel befinden sich überwiegend 
in fußläufiger, tlw. in bis ca. 2 km Entfer-
nung. Die Gemeindeverwaltung ist ca. 8 
km entfernt. Es handelt sich um eine mitt-
lere Wohnlage.  

Verkehrswert:        335.000,00 € (zum Wertermittlungsstichtag) 
 

Hinweis: Die Verkehrswertermittlung erfolgt auf der Grundlage einer Außenbesichtigung. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus (Reihenmittel-
haus) 

Objektadresse: 
 

Schwarzer Weg 11, 12529 Schönefeld OT Großziethen 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Großziethen, Blatt 1714, lfd. Nr. 2 

Katasterangaben: Gemarkung Großziethen, Flur 4, Flurstück 32/11 (153 m²)
 

1.2 Angaben zum Auftraggeber  
Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Königs Wusterhausen, Abt. Zwangsversteigerung, 
Schlossplatz 4, 15711 Königs Wusterhausen 
 

Auftrag vom 18.03.2021 (Datum des Auftragsschreibens), ein-
gegangen am 22.03.2021

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Aufhebung der Ge-
meinschaft im Rahmen der Zwangsversteigerung 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag, 
Tag der Ortsbesichtigung: 
 

21.04.2021 
 

Teilnehmer Ortstermin: 
 

Mieter, der unterzeichnende Sachverständige und sein Mitar-
beiter 
 

Der Mieter hat den Ortstermin wahrgenommen, stimmte der 
Durchführung einer Innenbesichtigung jedoch nicht zu. Es er-
folgte eine Außenbesichtigung des Bewertungsobjekts. 

vom Auftraggeber wurden zur Verfügung 
gestellt: 
 
vom Sachverständigen herangezogene 
bzw. erarbeitete Unterlagen, 
Erkundigungen, Informationen: 
 

 Grundbuchauszug; 
 
 

 Liegenschaftskartenauszug; 
 Auskunft Bodenrichtwert vom GAA; 
 Auszug Straßenkarte, Stadtplan; 
 Grundstücksmarktbericht; 
 Bauunterlagen (Grundrisse, Baubeschreibung, etc.); 
 Auskunft Baulastenverzeichnis; 
 Auskunft Denkmalschutz; 
 Auskunft Altlasten; 
 Auskunft beitragsrechtliche Situation KAG/BauGB; 
 örtliche Recherchen 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung: 
 

Durch den Mitarbeiter wurden folgende Tätigkeiten bei der Gut-
achtenerstellung durchgeführt: Mitwirkung am Ortstermin.
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland und Einwohnerzahl: 
 

Brandenburg (ca. 2.522.000 Einwohner) 

Landkreis und Einwohnerzahl: 
 

Dahme-Spreewald (ca. 171.000 Einwohner) 

Gemeinde und Einwohnerzahl: 
Ortsteil und Einwohnerzahl: 
 

Schönefeld (ca.  16.300 Einwohner) 
Großziethen (ca. 8.300 Einwohner) 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Berlin-Zentrum (Potsdamer Platz) (ca. 15 km entfernt) 
 

Landeshauptstadt: 
Potsdam-Zentrum (ca. 35 km entfernt) 
 

Bundesstraßen: 
B 96 (ca. 3 km entfernt) 
 

Autobahnzufahrt: 
A 113, AS Stubenrauchstraße (ca. 6 km entfernt) 
A 10, AS Rangsdorf (ca. 12 km entfernt) 
 

Bahnhof: 
Schönefeld (ca. 8 km entfernt) 
Berlin-Schichauweg und Berlin-Lichtenrade (jeweils ca. 4,5 km 
entfernt) 
 

Flughafen: 
Berlin-Brandenburg BER (ca. 13 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 
 

Das Bewertungsobjekt befindet sich in Großziethen, einem 
Ortsteil der Gemeinde Schönefeld. Das Gemeindezentrum ist 
ca. 8 km entfernt. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen, 
Ärzte, sowie öffentliche Verkehrsmittel befinden sich überwie-
gend in fußläufiger, tlw. in bis ca. 2 km Entfernung. Die Gemein-
deverwaltung ist ca. 8 km entfernt. Es handelt sich um eine mitt-
lere Wohnlage.  

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen;  
überwiegend offene, I-IV geschossige Bauweise 

(Wert-)Beeinträchtigungen: 
 

keine wesentlichen erkennbar 

Topografie: eben
 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: Straßenfront ca. 5,5 m; mittlere Tiefe ca. 26 m; Größe 153 m²
 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 
 

örtliche Verbindungsstraße mit mäßigem Verkehr 

Straßenausbau: 
 

ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbundsteinen; Gehweg vor-
handen, befestigt mit Betonverbundsteinen 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; Telefonanschluss 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses, 
tlw. eingefriedet durch Zaun, Hecken 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
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Altlasten: 
 

Die Auskunft der Bodenschutzbehörde über mögliche umwelt-
schädigende Belastungen des Grund und Bodens ergab, dass 
das Bewertungsobjekt nicht im Altlastenkataster registriert ist. 
Das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen 
kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 
18.03.2021 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grund-
buchs von Großziethen, Blatt 1714, folgende Eintragung: 
 

lfd. Nr. 1: Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Auf-
hebung der Gemeinschaft. 
 

Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs bleiben bei der Werter-
mittlung im Rahmen der Zwangsversteigerung unberücksichtigt.

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs 
verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht be-
rücksichtigt.  

Bodenordnungsverfahren: 
 

Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf ein anhängiges Bodenord-
nungsverfahren geben könnten, konnten nicht ermittelt werden. 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Für das Bewertungsobjekt besteht ein Mietvertrag, welcher 
durch den Sachverständigen nicht eingesehen werden konnte. 
Es können Rechte aus Sicherheitsleistungen (Mietkaution) ge-
mäß § 566a BGB bestehen. Sonstige nicht eingetragene Lasten 
konnten nicht festgestellt werden. In der vorliegenden Werter-
mittlung wird (ggf. fiktiv) davon ausgegangen, dass keine nicht-
eingetragenen Rechte und Lasten vorliegen. Weitere Nachfor-
schungen und Untersuchungen wurden vom Sachverständigen 
nicht angestellt.

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

keine 

Denkmalschutz: Auf dem Bewertungsgrundstück befinden sich keine Baudenk-
male. Hinweise auf ein Bodendenkmal liegen ebenfalls nicht 
vor. Entsprechend Auskunft des Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesmuseum ist aber auch mit unent-
deckten oder bislang nicht aktenkundig gewordenen Boden-
denkmalen zu rechnen, insbesondere da sich das Bewertungs-
objekt lediglich rund 490 m nordwestlich des Bodendenkmals 
Nr. 12097 befindet. Hierbei handelt es sich um den deutsch-
mittelalterlichen und neuzeitlichen Dorfkern der 1300 urkundlich 
erst erwähnten Ortschaft Großziethen mit den zusätzlichen 
Nachweisen eines jungsteinzeitlichen Grabes sowie Siedlungen 
der Bronze- und Eisenzeit innerhalb des Bodendenkmalareals. 
Im Falle der Entdeckung bisher unbekannter Bodendenkmale 
besteht laut BbgDSchG Meldepflicht, sowie die Pflicht zur un-
veränderten Erhaltung und zum Schutz vor Gefahren bis zum 
Ablauf einer Woche nach Entdeckung. Vgl. hierzu auch die 
Auskunft in Anlage 6 des Gutachtens. 
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2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß des veröffentlichten 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Schönefeld. 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Durch die Gemeinde Schönefeld erfolgte keine Beantwortung 
des bereits am 22.03.2021 zugestellten Auskunftsgesuch zur 
planungsrechtlichen Beurteilung des Bewertungsgrundstücks. 
Mehrfache telefonische Rückfragen blieben bis zum Zeitpunkt 
der Gutachtenerstattung unbeantwortet. Entsprechend wurde 
durch den Sachverständigen Einsicht in die veröffentlichten Be-
bauungspläne der Gemeinde bzw. des Ortsteils genommen. 
Für die Lage des Bewertungsobjekt konnte kein Bebauungsplan 
eingesehen werden. Für den Bereich des Bewertungsobjekts 
wird daher angenommen, dass kein rechtskräftiger Bebauungs-
plan vorhanden und die Zulässigkeit von Bauvorhaben demzu-
folge nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Bei dieser Werter-
mittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.  
 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 
Entwicklungszustand (Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 

abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der vorhandenen Er-
schließungsanlagen hinsichtlich des abgabenrechtlichen Zus-
tands für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG 
gemäß Auskunft derzeitig beitrags- und abgabenfrei.

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des 
Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle eine aktuelle schriftliche Bestäti-
gung einzuholen. 
 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebe-
schreibung). Das Bewertungsobjekt ist am Wertermittlungsstichtag vermietet. Ein Mietvertrag wurde im Zu-
ge der Gutachtenerstattung durch die Verfahrensbeteiligten nicht zur Verfügung gestellt und konnte durch 
den Sachverständigen daher nicht eingesehen werden.
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Insoweit keine Bauunterlagen bzw. -beschreibungen vorlie-
gen, wird hinsichtlich der nicht sichtbaren konstruktiven Bauteile (Gründung, Wände, Decken, Dachkon-
struktion) eine dem Baujahr übliche Ausführung unterstellt. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur in-
soweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden 
die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Be-
reichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortster-
mins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner 
Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser, 
etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden 
wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gut-
achten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur 
pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung an-
stellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädi-
gende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.  
 

Der Mieter stimmte einer Innenbesichtigung des Bewertungsobjektes im Ortstermin nicht zu, sodass nur 
eine Außenbesichtigung durchgeführt werden konnte. 
 

Der am Bewertungsobjekt vorherrschende Ausstattungsstandard wird durch den Sachverständigen als mitt-
lerer Ausstattungsstandard geschätzt. Zum Zustand der Innenausstattung, wie z. B. der Innenwände, Deck-
en, Türen, Fußböden, Innenansicht, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, usw., ist auf Grund der Außenbe-
sichtigung keine Angabe möglich.  
 

Eine Würdigung möglicher Risiken bei dieser Art der Wertermittlung in Form eines Außenbesichtigungsab-
schlages erfolgt unter Berücksichtigung, dass dies zu einer Doppelberücksichtigung im Vollstreckungsver-
fahren führen könnte, nicht. 
 

3.2 Einfamilienhaus 
Es wird bezüglich der Beschreibung des Einfamilienhauses (Reihenmittelhaus) auf Grund der Außenbesich-
tigung auf die in Anlage 4 des Gutachtens beigefügte Baubeschreibung als Bestandteil der Baugenehmi-
gung des LK Dahme-Spreewald verwiesen. Die Raumaufteilung ist ebenfalls den Grundrissen in Anlage 4 
des Gutachtens zu entnehmen. 
 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

eingeschossiges, tlw. unterkellertes Einfamilienhaus (Reihen-
mittelhaus) mit ausgebautem Dachgeschoss 

Baujahr: 
 

1995 (gemäß Bauakte) 

Außenansicht: Klinker
 

3.2.2 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Auf Grund der Außenbesichtigung sind hierzu keine Angaben möglich. 
 

3.2.3 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
Auf Grund der Außenbesichtigung sind hierzu keine Angaben möglich. 
 

3.2.4 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
Auf Grund der Außenbesichtigung sind hierzu keine abschließenden Angaben möglich. 
 

besondere Bauteile, Einrichtungen: Eingangstreppe/-podest, Markise
 

3.3 Außenanlagen 
Auf Grund der Außenbesichtigung sind keine abschließenden Angaben möglich. Der rückwärtige Grund-
stücksbereich konnte im Ortstermin nicht eingesehen werden. 
 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wege-/Hofbefestigung, befestigter 
Stellplatz, Gartenanlagen und Pflanzungen, tlw. Einfriedung (Zaun, Hecken)
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 
Gemäß § 74a Abs. 5 ZVG ist der Grundstückswert im Zwangsversteigerungsverfahren vom Vollstreckungs-
gericht auf der Grundlage des Verkehrswertes festzusetzen. 
 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbelastete, mit einem Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) be-
baute Grundstück in 12529 Schönefeld OT Großziethen, Schwarzer Weg 11, zum Wertermittlungsstichtag 
21.04.2021 ermittelt. 
 

Grundstücksdaten: 
Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Großziethen 1714 2 4 32/11 153 m² 
 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) ist der Verkehrswert 
von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu 
ermitteln, insbesondere, weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlich-
en oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21-23 Immo-
WertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der 
Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäu-
des sowie dessen besonderen Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und Sachwert der Auß-
enanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt. Zusätzlich wird eine Er-
tragswertermittlung (gem. §§ 17-20 ImmoWertV) durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, 
vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode zur Ergebniskontrolle, bei 
der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. Der Ertragswert ergibt sich als Summe von Bodenwert und 
Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen. Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulich-
en und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. §16 ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können die-
se zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert 
ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenricht-
wertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorlie-
gen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde be-
züglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bo-
denwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Er-
schließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bo-
denrichtwerts berücksichtigt. Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das 
Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu 
berücksichtigen. Dazu zählen: 
 Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen 

oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags 
oder durch eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

 wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere, wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstück 350,00 €/m² zum Stichtag 31.12.2020. 
Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 250 m² 
 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 21.04.2021 

Entwicklungszustand = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 153 m² 
 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
21.04.2021 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

abgabenfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 350,00 €/m²  

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor  

Stichtag 31.12.2020 21.04.2021   1,03 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 360,50 €/m²  

Fläche (m²) 250 153   1,16 E2 

abgabenfreier relativer Bodenwert  = 418,18 €/m²  

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts  

abgabenfreier relativer Bodenwert   = 418,18 €/m²  

Fläche    153 m²  

abgabenfreier Bodenwert   = 63.981,54 € 
rd.  64.000,00 € 

 

 

Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 21.04.2021 insgesamt 64.000,00 €. 
 
Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt 
durch Extrapolation der vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald veröffentlichten 
Bodenpreisentwicklung. Hiernach entwickelte sich der Bodenrichtwert vom 31.12.2012 (160,00 €) zum 31.12.2020 
(350,00 €) durchschnittlich um jährlich 10,97 %. 
 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 
Wertermittlungsstichtag  21.04.2021
BRW-Stichtag - 31.12.2020  
Zeitdifferenz = 0,30 Jahre
Bodenwertdynamik b x 10,97 %/Jahr 
insgesamt  3,29 %
Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,03 
 

E2 Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt aber 
auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der relative Bo-
denwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. Die Umrechnung von der Grundstücksflä-
che des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der in [1], 
Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht GFZ-bereinigten Umrechnungskoeffizienten.  
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4.4 Sachwertermittlung  
4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 21 – 23 ImmoWertV beschrieben. Der Sach-
wert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen nutzba-
ren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonde-
ren objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der Gebäude und 
Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 16 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich erge-
ben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der Sachwert der Gebäude (Normgebäude zzgl. eventuell vorhanden-
er besonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der Grundlage der (Neu)Herstellungskosten unter Berück-
sichtigung der jeweils individuellen Merkmale: 
 Objektart, 
 (Ausstattungs)Standard, 
 Restnutzungsdauer (Alterswertminderung), 
 Baumängel und Bauschäden und 
 besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale abzuleiten. 
Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung miterfasst worden ist, ent-
sprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von üblichen Herstellungskosten oder als 
Zeitwert aufgrund von Erfahrungssätzen abgeleitet. Die Summe aus Bodenwert, Sachwert der Gebäude und Sachwert 
der Außenanlagen ergibt, ggf. nach der Berücksichtigung vorhandener und bei der Bodenwertermittlung sowie bei der 
Ermittlung der (Zeit)Werte der Gebäude und Außenanlagen noch nicht berücksichtigter besonderer objektspezifischer 
Grundstücksmerkmale, den vorläufigen Sachwert (= Substanzwert) des Grundstücks. Der so rechnerisch ermittelte vor-
läufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen 
und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom 
vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV) führt im Ergebnis zum markt-
konformen Sachwert des Grundstücks. Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV erläutert. 
Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 8 Abs. 2 ImmoWertV. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in 
der Sachwert-(Marktanpassungs)faktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt 
muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwert-Marktanpassungsfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv 
schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücks-
merkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- 
bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 
die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet. Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Ver-
wendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + 
Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 22 ImmoWertV) 
Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normal-
herstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten sind noch die 
Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd 
gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr 
zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des 
Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich 
gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamt-
grundstücksmarkt sammeln kann. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-
grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich be-
einflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normge-
bäude“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere 
Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben. Der Wert 
dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normgebäude ermittelten Herstellungskosten (i. d. R. errech-
net als „Normalherstellungskosten  Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit – wie der Name bereits aussagt – 
normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhan-
dene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittel-
ten Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normgebäudes zu berücksichtigen. Unter besonderen Einrichtungen sind 
deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen 
zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festle-
gung des Gebäudestandards miterfasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berück-
sichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienwohnhaus). Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und 
Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 
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Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 Satz 3 ImmoWertV) 
Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, 
behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. Die Baunebenkosten sind in den hier angesetzten Herstel-
lungskosten bereits enthalten. 

Alterswertminderung (§ 23 ImmoWertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem linearen Abschrei-
bungsmodell auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes 
und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 6 ImmoWertV) 
Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist 
demnach auch in der vorrangig substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch 
vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Gesamtnutzungsdauer 
Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) 
gemeint – nicht die technische Standdauer, die wesentlich länger sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer ist objektartspe-
zifisch definiert, nach der vorherrschenden Meinung, wird z. B. die wirtschaftliche GND von Wohngebäuden auf 60 bis 80 
Jahre begrenzt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung 
oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards 
oder Wandlungen in der Mode einstellen. Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträg-
liche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. Für behebbare Schäden und Mängel wer-
den die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwen-
den sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen. Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 
 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-

Sachverständigen notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 
differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung 
angesetzt sind. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleich-
barer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen 
baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktüblich erzielbaren 
Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insb. Ver- und 
Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und 
nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV) 
Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am Markt durch-
schnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. Das herstellungskostenorientierte Rechener-
gebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das 
Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare 
Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. Sachwertfaktors. Der Begriff des 
Sachwertfaktors ist in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 
8 Abs. 2 ImmoWertV. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwert-(Marktanpassungs)faktoren aus im Wesent-
lichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwert-
Marktanpassungsfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten 
Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue 
beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert 
nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region 
(er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) 
und der Objektgröße. Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten 
Marktanpassungsfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Einfamilienhaus 

Berechnungsbasis Wohnfläche (WF)   100,09 m² 

Baupreisindex (BPI) 21.04.2021 (2010 = 100)   134,1 

Normalherstellungskosten, NHK im Basisjahr (2010)   1.567,00 €/m² WF 

 NHK am Wertermittlungsstichtag   2.101,35 €/m² WF 

Herstellungskosten    

 Normgebäude   210.324,12 € 

 Eingangstreppe mit Podest, Markise, pauschal rd.    7.000,00 € 

Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK)   217.324,12 € 

Alterswertminderung Modell   linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 Restnutzungsdauer (RND) 

  70 Jahre 
 44 Jahre 

 prozentual   37,14 % 

 Betrag   80.714,18 € 

Gebäudewert (inkl. BNK)   136.609,94 € 
 

Gebäudesachwerte insgesamt  136.609,94 € 

Sachwert der Außenanlagen  7.000,00 € 

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 143.609,94 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  64.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 207.609,94 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  1,61 

(marktangepasster) Sachwert  = 334.252,00 € 

 rd. 334.000,00 € 
 

4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Wohnfläche (WF) wurde aus den vorliegenden Bauunterlagen entnommen und auf Grund der Außenbe-
sichtigung in der Wertermittlung herangezogen.  

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entsprechend der geschätzten Standartstufe 3 entnommen. 
 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Einfamilienhaus 

Berücksichtigung der Eigenschaften für den zu bewertenden Gebäudeteil 1 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Reihenmittelhäuser 

Gebäudetyp: KG, EG, ausgebautes DG 
 

Standardstufe tabellierte NHK 2010 relativer Gebäudestandardanteil relativer NHK 2010-Anteil 

 [€/m² WF2] [%] [€/m² WF] 

3 1.690,00 100,0 1.690,00 
 
 NHK 2010 für den Gebäudeteil 1 = 1.690,00 €/m² WF 
 

 
2 Die NHK 2010 werden in der Sachwertrichtlinie mit der Dimension „€/m² Bruttogrundfläche (BGF)“ veröffentlicht. Die BGF ist jedoch 

vor allem bei der sachgerechten Anrechnung von Dachgeschossflächen als Bezugsgröße für die NHK problematisch. Viele dieser 
BGF-spezifischen Probleme sind durch die alternative Anwendung der Wohnfläche als Bezugsgröße gelöst. Darüber hinaus besitzt 
die Wohnfläche eine größere Marktnähe, da der Markt in Wohnfläche denkt und handelt. Sprengnetter hat daher die NHK 2010 von 
der Bezugsgröße BGF auf die Bezugsgröße Wohnfläche umgerechnet. Da für die Umrechnung die ursprünglich zu den NHK gehö-
renden Nutzflächenfaktoren (Verhältnisse BGF/Wohnfläche) verwendet wurden, handelt sich hierbei grundsätzlich immer noch um die 
„NHK 2010 nach Sachwertrichtlinie“. D. h. unter Verwendung des Maßstabs BGF abgeleitete Sachwertfaktoren können unmittelbar 
bei der Bewertung auf Grundlage der Wohnfläche modellkonform angesetzt werden (vgl. Sauerborn in [5], Seite 87). 
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Berücksichtigung der Eigenschaften für den zu bewertenden Gebäudeteil 2 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Reihenmittelhäuser 
Gebäudeart: EG, nicht unterkellert, ausgebautes DG 
 

Standardstufe tabellierte NHK 2010 relativer Gebäudestandardanteil relativer NHK 2010-Anteil 

 [€/m² WF3] [%] [€/m² WF] 

3 1.415,00 100,0 1.415,00 
 

Die NHK 2010 wurden von der Bezugsgröße BGF auf die Bezugsgröße Wohnfläche (WF) umbasiert. 
 

 NHK 2010 für den Gebäudeteil 2 = 1.415,00 €/m² WF 
 
 

Ermittlung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gesamtgebäude 

Gebäudeteil NHK 2010 Anteil am Gesamtgebäude NHK 2010-Anteil 

 [€/m² WF] WF [m²] [%] [€/m² WF] 

Gebäudeteil 1 1.690,00 55,05 55,00 rd. 930,00 

Gebäudeteil 2 1.415,00 45,04 45,00 rd. 637,00 

gewogene NHK 2010 für das Gesamtgebäude =                   1.567,00 

Baupreisindex 

Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten inter-
poliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt 
veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt.  

Sonstige bauliche Anlagen und Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden sonstigen baulichen Anlagen und Außenanlagen wurden im Ortstermin 
soweit ersichtlich erfasst und pauschal in ihrem Sachwert mit 7.000,00 € geschätzt. Grundlage sind die in 
[1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/ 
oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Ab-
schläge. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard mit 70 Jahren. Sie ist des-
halb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnom-
men. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Le-
bensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt.  

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodell. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor k wird auf Grund der Außenbesichtigung auf der Grund-
lage der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses sowie eigener Ableitungen 
des Sachverständigen geschätzt. 
  

 
3 Die NHK 2010 wurden von der Bezugsgröße BGF auf die Bezugsgröße Wohnfläche (WF) umbasiert. Vgl. diesbezüglich Fn 2. 
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4.5 Ertragswertermittlung  
4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 17 – 20 ImmoWertV beschrieben. Die Ermittlung des Er-
tragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem 
Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grund-
stücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der 
Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskos-
ten). Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag 
aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb 
wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass 
der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der 
Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutz-
ungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude 
und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 16 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch 
Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich 
als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. Der (Ertrags)-
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des 
(Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Rest-
nutzungsdauer ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen 
und sonstigen Anlagen“ zusammen. Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei 
der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Ver-
wendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der 
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 18 Abs. 2 ImmoWertV) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträ-
ge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemög-
lichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstüc-
ken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die 
tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die 
Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 19 ImmoWertV) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaf-
tungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskos-
ten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein-
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von 
Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von 
uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 19 
Abs. 2 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die 
Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum ange-
setzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.  

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 17 Abs. 2 und § 20 ImmoWertV) 
Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe 
aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen 
entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnis-
se zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. Als Nutzungsdauer 
ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und 
Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 14 Abs. 3 ImmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufprei-
se und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung 
gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 14 
Nr. 3 Satz 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertrags-
wertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem 
Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertver-
fahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf 
andere Weise berücksichtigt sind. 

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 6 ImmoWertV), Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 
und 3 ImmoWertV), Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Vgl. diesbezüglich die Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 
 

Gebäudebezeichnung Fläche  marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

 (m²) (€/m²)  monatlich (€) jährlich (€) 

Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) rd. 100 12,50 1.250,00 15.000,000 
 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt. 
 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  15.000,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters, vgl. Einzelaufstellung)  1.798,00 € 

jährlicher Reinertrag = 13.202,00 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
3,00 % von 64.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert) 

 
 

 
1.920,00 € 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 11.282,00 € 

Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 3,00 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 44 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 
24,254 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 273.633,63 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  64.000,00 € 

Ertragswert  = 337.633,63 € 

 rd. 338.000,00 € 
 

4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Vgl. diesbezüglich auch die Erläuterungen in der Sachwertberechnung. 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokalt-
miete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete 
umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage von Vergleichsmieten für mit dem Be-
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen 
und ggf. aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, sowie dem örtlichen Grund-
stückmarktbericht und Internetrecherchen, bei Einfamilienhausgrundstücken aus Mieten des Geschoss-
wohnungsbaus einschl. eines marktüblichen Zuschlags für den Mietwert von Einfamilienhäusern als 
mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet. Das Bewertungsobjekt wurde hinsichtlich seiner wertbeeinflus-
senden Eigenschaften (Größe, Lage, Alter, Ausstattung) wohnwertabhängig angepasst und die marktüblich 
erzielbare Nettokaltmiete unter Berücksichtigung der Erkenntnisse im Ortstermin geschätzt. Die vorhandene 
Stellplatzfläche ist im gewählten Mietansatz bereits hinreichend berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 
Dieser Wertermittlung werden die in [1], Kapitel 3.05 sowie in der EW-RL veröffentlichten durchschnittlichen 
Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell 
verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 
 

BWK-Anteil Kostenanteil [% vom Rohertrag] Kostenanteil [€/m² WF/NF] Kostenanteil insgesamt [€] 

Verwaltungskosten ---- ---- 298,00 

Instandhaltungskosten  ---- 12,00 1.200,00 

Mietausfallwagnis 2,00 ---- 300,00 

Summe   1.798,00 
 

Liegenschaftszinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage der verfügbaren 
Angaben des örtlichen Gutachterausschusses, sowie eigener Ableitungen des Sachverständigen bestimmt.  
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 
Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertver-
fahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb 
Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren 
führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Er-
mittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab: 
 von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 
 von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens-

ergebnisses erforderlichen Daten. 
 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen üblicherweise als Eigennutzungsobjekt erworben. Die Preisbildung im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwertermittlung einfließen-
den Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abgeleitet. Grund-
sätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte Miete, 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem stehen 
die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder-
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend zur Ergebniskontrolle ange-
wendet. 
 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Sachwert wurde mit  rd. 334.000,00 €, 
der Ertragswert mit   rd. 338.000,00 € ermittelt. 
 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 
Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 Immo-
WertV. Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von 
den für die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmecha-
nismen und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be-
stimmt. Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu be-
wertenden Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 
0,40 (a) beigemessen. Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sach-
wertverfahren in sehr guter Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswert-
verfahren in sehr guter Qualität (ausreichend gute Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur 
Verfügung. Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sach-
wertverfahren das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 
 

Insgesamt erhalten somit 
das Ertragswertverfahren das Gewicht   0,40 (a)  1,00 (b) = 0,400 und 
das Sachwertverfahren das Gewicht   1,00 (c)  1,00 (d) = 1,000. 
 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt:  
[334.000,00 € x 1,000 + 338.000,00 € x 0,400]  1,400 = rd. 335.000,00 €. 
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4.6.5 Verkehrswert 
Der Verkehrswert für das unbelastete, mit einem Einfamilienhaus (Reihenmittelhaus) bebaute Grundstück 
in 12529 Schönefeld OT Großziethen, Schwarzer Weg 11,  
 

Grundstücksdaten: 
Grundbuch, Gemarkung Blatt lfd. Nr. Flur Flurstück Fläche 

Großziethen 1714 2 4 32/11 153 m² 
 

wird zum Wertermittlungsstichtag 21.04.2021 mit rd. 
 

335.000,00 € 
in Worten: dreihundertfünfunddreißigtausend Euro 

 
geschätzt. 
 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 

Berlin, den 26.04.2021 

 
Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Der Auftrag-
nehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterlie-
gen nicht der Haftung. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in 
Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit 
haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unbe-
rührt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehöri-
gen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Die Haftung für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezo-
gen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen 
Dritten beschränkt. Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 500.000,00 EUR begrenzt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten 
(z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffent-
licht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kon-
text von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens ver-
öffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.  
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
BauGB: 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23.01.1990 (BGBl. I 
S. 132), zuletzt geändert Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken - Immobilienwert-
ermittlungsverordnung - ImmoWertV vom 19.05.2010 (BGBl. I S. 639) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
in der Fassung vom 01.03.2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) einschließlich der Berichtigung vom 
01.07.2006 (BAnz Nr. 121 S. 4798) 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) in der Fassung vom 05.09.2012 (BAnz 
AT 18.10.2012) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW-RL) in der 
Fassung vom 20.03.2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) in der Fassung vom 12. November 
2015 (BAnz AT 04.12.2015) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL) vom 11. Januar 2011 
(BAnz. Nr. 24 S. 597) 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, ber. 2909, 2003 S 738), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3256) 
 
GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08.08.2020 (BGBl. 
I S. 1728) 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346) 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung vom 18.07.2007 ([1], Abschnitt 2.12.4) 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24.03.1897 (RGBl. S. 97), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. S. 369, 713, BGBl. III 310-14), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3256) 
 
II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen in der Fassung 
vom 12.10.1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 
(BGBl. I S. 2614) 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1]     Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2021 
 
[2]     Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2021 
 
[3]     Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- 

und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2021 

 
[4]     Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV, Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
 
[5]     Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 - Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-

richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 
 
[6]     Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop, Sinzig  
 
[7]     Kleiber: Wert R 06 Wertermittlungsrichtlinie 2006, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2006 
 
[8]     Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedien GmbH, Köln 2020 
 
[9]     Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2020/21, Instandsetzung/Sanierung/Modernisier-

ung/Umnutzung, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 
 
[10]   Grundstücksmarktbericht LK Dahme-Spreewald
 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Verlag und Software GmbH, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand April 2021) erstellt.
 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 
 
Anlage 3: Auszug aus der Katasterkarte 
 
Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
 
Anlage 5: Fotodokumentation 
 
Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 

Seite 1 von 1 

 

Quelle: TopPlus-Web-Open © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2021 Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0 
Datenquellen: sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf, www.bkg.bund.de; Aktualität: 22.03.2021
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 

Seite 1 von 1 

 

Quelle: TopPlus-Web-Open © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2021 Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0 
Datenquellen: sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf, www.bkg.bund.de; Aktualität: 22.03.2021 
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Anlage 3: Auszug aus der Katasterkarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 

Seite 1 von 1 

Bewertungsgrundstück gelb gekennzeichnet
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 

Seite 1 von 17 

 
Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 

Seite 4 von 17 

 
Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 

Seite 8 von 17 

 
Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Baubeschreibung aus Bauakte, anonymisiert
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Grundriss Kellergeschoss, aus Bauakte, Bewertungsobjekt rot gekennzeichnet 
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 

Seite 14 von 17 

 
 

Grundriss Erdgeschoss, aus Bauakte, Bewertungsobjekt rot gekennzeichnet; 
die Außen-Zugangstreppe ist in ihrer Position abweichend hergestellt (vgl. Fotodokumentation).
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Grundriss Obergeschoss, aus Bauakte, Bewertungsobjekt rot gekennzeichnet 
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Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Grundriss Dachgeschoss, aus Bauakte, Bewertungsobjekt rot gekennzeichnet 
 
  



Verkehrswertgutachten zu dem Grundstück: Schwarzer Weg 11, 12529 Schönefeld OT Großziethen 
Az. 8 K 93/20 Gutachten - Nr.: 2021 - 023  Seite 40 von 50
 

Immobilienbewertung Jänicke, Fregestraße 7a, 12159 Berlin 
 

Anlage 4: Baubeschreibung, Grundrisse und Schnitt 
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Schnitt, aus Bauakte
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Anlage 5: Fotodokumentation 

Seite 1 von 4 

 
 

Bild 1: Straßenansicht, Bewertungsobjekt rot eingerahmt 

 

 
 

Bild 2: Straßenansicht, Bewertungsobjekt rot eingerahmt
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Anlage 5: Fotodokumentation 

Seite 2 von 4 

 
 

Bild 3: Straßenansicht 

 

 
 

Bild 4: Hauseingangsbereich 
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 5: Straßenansicht der Reihenhausanlage 

 

 
 

Bild 6: Rückansicht der Reihenhausanlage
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Anlage 5: Fotodokumentation 
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Bild 7: Blick in die Straße vor dem Bewertungsobjekt  

 

 
 

Bild 8: Blick in die Straße vor dem Bewertungsobjekt
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Anlage 6: behördliche Auskünfte 

Seite 1 von 6 
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Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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Anlage 6: behördliche Auskünfte 
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